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die Durchführung strafprozessualer Tät igkeit  gemäß § 92 

Zif f .  1 StPO - eigene Feststel lungen der Untersuchungsorgane 

- eingebracht werden. Damit ist  ihr Beweiswert zunächst für 

Entscheidungen gemäß § 95 Abs. 1 StPO, z. B. zur Einlei tung 

eines Ermit t lungsverfahrens, gesichert .  Der § 23 Abs. 1 StPO 

erfordert  jedoch, daß al le zur Feststel lung der strafrecht

l ichen Verantwort l ichkeit  erfоrderl ichen Tatsachen durch die 

gesetzl ich zulässigen Beweismit tel  in der gesetzl ich vorge

schriebenen Form zu beweisen sind. Die Nichteinhaltung der

Gesetzl ichkeit  der Beweisführung führt  zu Beweisverwertungs- 
л

verboten.

Aus dem Grundsatz der Gesetzl ichkeit  der Beweisführung gi l t  

für al le Beweismit tel ,  daß der Weg ihrer Erlangung bzw. Ein

führung in das Strafverfahren den jewei l igen Regelungen zu
2

entsprechen hat.

Hieraus ergibt s ich

- die gemäß § 13 Abs. 2 VP-Gesetz in Verwahrung genommenen 
Gegenstände und Aufzeichnungen, die für die Untersuchung 
als Beweismit tel  von Bedeutung sein können oder.nach den 
Strafgesetzen eingezogen werden können (§ 108 Abs. 1 Zi f f .  1 
StPO), sind zu beschlagnahmen;

- die im Zusammenhang mit  der Sachverhaltsklärung gemäß
§ 12 VP-Gesetz er langten Auskünfte, die für die Beweis
führung Bedeutung haben, sind mit tels strafprozes
sualer Maßnahmen zu ersetzen. 1

1 Siehe hierzu: Beweisr icht l in ie des Obersten Gerichts,
а. а. О. ,  IV, Zi f f .  1 Buchstabe b über das Beweisverwertungs- 
verbot von nicht direkt zum Gegenstand der Beschuldigten
aussage gemachten Verdächt igenaussagen oder Beweisverwertungs 
verböte von Zeugenaussagen, die vor der Wahrnehmung von 
Aussageverweigerungsrechten gemacht werden.
- Beschuldigtenaussage, §§ 47, 61, 91, 105 und 106 StPO
- Zeugenaussagen und Aussagen sachverständiger Zeugen,

§ §  2 5  -  3 5 ,  9 1  u n d  1 0 6  S tP O
-  S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n ,  § §  3 8  -  4 6  S t P O
- Beweisgegenstände und Aufzeichnungen, §§ 49 - 51, 104,

1 0 8  -  1 2 1  S t P O
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